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1704 August A
ERKLAERUNG1 DER KANZLEI DER LANDGRAFSCHAFTTHURGAU ZUHANDEN DER

IM THURGAU REG. [V] KATH. ORTE [ IN ZUSAMMENHANG MIT
DEM NEUKIRCHERSTREIT]

ER VI 2 , 1181 a

"Den 12 . Äug . 1704 seindt Jhro Hochwürde der Herr Statthalter [der Abtei St.

Gallen ] zuo Wyll von dem Thurgeüwerischen Landtvogtey ampt [ - Landvogt war

damals Franz Josef Ignaz Crivelli - ]  schrdfftlichen belanget worden,

dero amptangehörige Fürstl . S . Gallische [Abt Leodegar Bürgisse  r]

Underthane zuo Metzgersbuowyll [=Metzgersbuhwil ] , Schönholzersweiler [=SchÖn-

holzerswilen ] , Ruodwyll [=Rudenwil ] mit sambt den von Weiblingen , Lorchen

[- Laachen ] undt Wölffensperg [=Welfensberg ] , welche wider die aus befelch der

mehreren Thurgeuws regierendten ohrten in Nüwkirch [=Neukirch an der Thier]

Verlesnen Verwarnung den kilchgang nach bemeltem Neüwkirch , dahin sie weder

pfärig , noch bis dato einigen titul allda habender Kirchgenossame Vorweisen

können , sich undt zwar mit weit zahlreicherem recurs als vorher understanden

haben , freffentlicher dingen zuo gebrauchen auff Sambstag den 23 . selbigen

Monats auff dem schloss Frauwenfeldt durch einen ausschuss zuo stellen , undt

umb so verübte ungehorsamme gebührender massen sich zuo Verantwohrten , als

seindt auch bemelten 23 . Aug . Hamens vorbedüten Ohrten zuo gesagtem Frauwen¬

feldt erschinen Hans Jacob Schönholtzer  des alten weybels Sohn

von schönholtzerwylen , Hans Jacob Huggendobler [=H ugentobler]  der

Baur von Ruodenwyll [=RudenwilJ , Joannes Schönholtzer  von Lochen

[=Laachen ] undt Hans Jacob G ö t s c h i von Metzgersbuowyll [=Metzgersbuh-

wil ] , welche auff den ihnen gemachten Vorhalt samenthafft angehalten , ihnen

zuo gestatten , mit disem Gotsdienst vor [ t ] zu fahren bis die lobl . Thurgeüws

Regierendte Ohrt den zwüschen ihnen desswegen entstandenen Streit ausgetra¬

gen haben möchten , oder aber bitten sie , dass ein lobl . Landtvogtyampt bey

denen selben ihrenthalben inständig inkommen , undt die gnadt auswürckhen möch¬

ten eintweders disen ihren Gotsdienst in besagtem Nüwkirch femers also zuo

Continuieren , oder aber dass hochgedachte lobl . Ohrt bey ihrem Landtsfürsten

vermögen , dass von disem ihnen ein eigne Kirchen , allwo sie hingehen undt

die Gotsdienst verrichten können , im landt gezeigt werde , also bescheint ex

actis . ..

Cantzly der Landtgraffschafft Thürgeüw . "
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1) Das Dokument trägt die Bezeichnung "D".

Kopie , wohl von der Kanzlei Luzern für den Zuger Ammann Beat Jakob  II.
Zurlauben , bestimmt . - AH 87 , 316 - 317 - Blatt 317 leer


	[Seite]
	[Seite]

